
Sammelklage wegen Servicepauschalen 
Telekom-Branche. Der Prozessfinanzierer AdvoFin will für Mobilfunk-Kunden Rückzahlungen in Millionenhöhe 

bei Gericht erwirken. Die betroffenen Telekomanbieter bestreiten die Anwendbarkeit eines OGH-Urteils 

Die meisten Handy-Kunden 
können davon ein Lied sin-
gen. Einmal im Jahr steigt die 
Mobilfunkrechnung um 20 
bis 35 Euro, ohne dass man 
mehr telefoniert hätte. Bei 
der Durchsicht der Rechnung 
fällt dann auf, dass eine Ser-
vicepauschale verrechnet 
wurde. Wofür die gut ist und 
was diese umfasst, erschließt
sich den Kunden auf den ers-
ten Blick nicht. 

Das hat nun den Prozess-
finanzierer AdvoFin auf den 
Plan gerufen. Er startet eine 
Sammelklage für Privatkun-
den von Providern wie Al, 
Magenta oder Drei. 

Basis ist das OGH-Urteil 
(4 Ob 59/22p), in dem eine
Rechtswidrigkeit der Service-
gebühren von Fitnessstudios 
festgestellt wurde. "Grund-
sätzlich sagt das OGH-Urteil, 
dass Servicepauschalen, wo 
keine faire und adäquate 
Gegenleistung gegenüber-
steht, unzulässig sind und ein 
Rückforderungsanspruch be-
steht", erklärt AdvoFin-Chef 

Unter dem Strich macht das 
aber Rückforderungen in Hö-
he von mindestens 75 Euro 
pro Vertrag und maximal bis 
zu 250 Euro. Der Prozessfi-
nanzierer schätzt, dass 6,5 
Millionen SIM-Karten von 
Servicepauschalen betroffe-
nen sind. Das macht am unte-
ren Ende Rückforderungen 
von zumindest 488 Millionen 
Euro. AdvoFin bezahlt die ge-
samten Verfahrenskosten, 
aber kassiert im Erfolgsfall von 
der Rückzahlung 34 Prozent. 

tungen sind nicht Bestandteil 
der vertraglichen Hauptleis-
tung und können nicht mit an-
deren Branchen verglichen 
werden", erklärt Magenta-
Sprecher Peter Schiefer. "Die 
Servicepauschale deckt die bei 
Magenta durch zusätzliche 
Service-Leistungen entstehen-
den tatsächlichen Kosten ab." 

Auch der Anbieter Drei 
meint, dass das OGH-Urteil 
keine Wirksamkeit auf andere 
Branchen habe. "Aus Sicht von 
Drei bestehen wesentliche 
Unterschiede im Hinblick auf 
die Inhalte der Servicepau-
schale bei Telekommunika-
tionsverträgen", so Drei-Spre-
cher Tom Te sch. 

Schützenhilfe erhalten die 
Mobilfunkanbieter von der Te-
lekomregulierungsbehörde 
RTR. Diese meint, dass den 
Servicepauschalen von Tele-
kom-Anbietern sehr wohl Leis-
tungen gegenüberstehen. Da-
runter seien "Services" wie 
"Tausch der SIM-Karte, Wie-
derherstellung des Anschlus-
ses, die Sperre von Mehrwert-
nummern, das Einrichten von 
Datensperren sowie Sperren 
für mobiles Zahlen". 
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Handy-Kunden 
sind meist über 
die jährlich 
verrechnete Ser-
vice-Pauschale 
erstaunt 

Alles ganz anders 
Indes bestreiten die Telekom-
Anbieter, dass dieses OGH-
Urteil auf ihre Servicepau-
schalen umgelegt werden 
kann. "Die gerichtlichen Aus-
sagen zu den Fitnessstudio-
Servicepauschalen sind nicht 
direkt übertragbar, da unsere 
Serviceentgelte und Leistun-
gen bereits vom Sachverhalt 
anders gelagert sind", teilt 
Al-Sprecherin Livia Dandrea-
Böhm dem KURIER mit. 

In eine ähnliche Kerbe 
schlägt Magenta. "Die mit der 
Servicepauschale abgegolte-
nen zusätzlichen Service-Leis-

"die angebotenen Services in 
Anspruch nimmt oder nicht, 
sodass ihnen keine Leistung 
gegenüberstehe". 

Gerhard Wüest dem KURIER. 
"Unsere Anwälte meinen, 
dass das, was für Fitnesscen-
ter gilt, auch auf die Telekom-
provider zutrifft." Geht es 
nach dem OGH, dann wür-
den Servicegebühren ohne 
Rücksicht darauf verrechnet, 
ob der Fitnesscenter-Kunde 

tragen im Durchschnitt 25 
Euro pro Jahr. 

Laut AdvoFin können die 
Servicepauschalen zumin-
dest für die vergangenen drei 
Jahre, wahrscheinlich sogar 
für zehn Jahre zurückgefor-
dert werden. Das müssen 
aber erst die Gerichte klären. 

488 Millionen Euro 
Die Servicepauschalen bei 
den Telekomprovidern wur-
den 2011 eingeführt und be-
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